
Multilaterale Vereinbarung RID 2/2019 
gemäß Abschnitt 1.5.1 RID 

über die Beförderung von Stoffen unter der UN-Nummer 3316 CHEMIE-TESTSATZ oder 
ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG in Verbindung mit der Sondervorschrift 671 und dem  

Unterabschnitt 1.1.3.6 
 
 

Signatarstaaten Datum der Unterzeichnung 
Vereinigtes Königreich 17.06.2019 
Deutschland 05.07.2019 
  
  
  
  
  
  

 



Multilaterale Sondervereinbarung RID 2/2019 
 

nach Abschnitt 1.5.1 RID über die Beförderung von Stoffen unter der UN-Nummer 3316 CHEMIE-
TESTSATZ oder ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG in Verbindung mit der Sondervorschrift 671 

und dem Unterabschnitt 1.1.3.6 
 

 
(1) Abweichend von den für die UN-Nummer 3316 anwendbaren Bestimmungen der Sondervor-

schrift 671 müssen Testsätze oder Ausrüstungen, die der UN-Nummer 3316 zugeordnet sind 
und nur gefährliche Güter enthalten, denen keine Verpackungsgruppe zugeordnet ist, für die 
Ausstellung der Beförderungspapiere und der Freistellung in Zusammenhang mit Mengen, die 
je Wagen oder Großcontainer befördert werden (siehe Unterabschnitt 1.1.3.6), der Beförde-
rungskategorie 2 zugeordnet werden. 

 
(2) Der Absender hat im Beförderungspapier zu vermerken: 

 
«BEFÖRDERUNG VEREINBART GEMÄSS ABSCHNITT 1.5.1 RID (RID 2/2019)». 

 
(3) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2020 für Beförderungen in den Hoheitsgebie-

ten der RID-Vertragsstaaten, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wird sie vor die-
sem Zeitpunkt von einem der Unterzeichner widerrufen, so gilt sie bis zum vorgenannten Zeit-
punkt nur für Beförderungen in den Hoheitsgebieten derjenigen RID-Vertragsstaaten, die die-
se Vereinbarung unterzeichnet und nicht widerrufen haben. 

 
 
London, den 17. Juni 2019 
 
Die für das RID zuständige Behörde 
im Vereinigten Königreich 
 
 
 
Roh Hathlia 
 
Leiter der Gefahrgut-Abteilung 
Verkehrsministerium 
Vereinigtes Königreich 


